
Öffentliche Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) für die Erweiterung einer Kläranlage 
 
Der Wasser- und Abwasserverband Bad Salzungen beantragte bei der Unteren 
Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes Wartburgkreis die Baugenehmigung für die 
Erweiterung der Kläranlage Buttlar.  
 
Zur Feststellung der UVP-Pflicht war für die beabsichtigte Baumaßnahme nach §§ 5 
und 7 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24. Februar 
2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) i. V. m. der Anlage 1 Nr. 13.1.3 eine standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. Dabei war unter Berücksichtigung der in der 
Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien zu prüfen, ob durch das Vorhaben 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Schutzgüter zu erwarten sind. 
 
Die standortbezogene Vorprüfung ist als überschlägige Prüfung in zwei Stufen 
entsprechend § 7 Abs. 2 S. 2 UVPG durchzuführen. In der ersten Stufe werden die 
besonderen örtlichen Gegebenheiten gemäß § 7 Abs. 2 S. 3 UVPG i. V. m. Anlage 3 
Nr. 2. 3 UVPG geprüft. Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass besondere örtliche 
Gegebenheiten vorliegen, so prüft die Behörde auf der zweiten Stufe unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien, ob das Neuvorhaben 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, welche die besondere 
Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen und nach § 25 Abs. 2 bei 
der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären (§ 7 Abs. 2 S. 5 UVPG). Die 
UVP – Pflicht besteht, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen 
Behörde solche Umweltauswirkungen haben kann. 
 
Gemäß § 5 Abs.2 UVPG wird bekannt gegeben: 
Im Ergebnis der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 2 
UVPG wird nach überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 
des UVPG aufgeführten Kriterien festgestellt, dass mit dem o.g. Vorhaben keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden sind und somit keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  
 
Die Entscheidungsgründe sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des 
Thüringer Umweltinformationsgesetzes (ThürUIG) vom 10. Oktober 2006 (GVBl. S. 
513), zuletzt geändert durch Artikel 50 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277, 
291) im Landratsamt Wartburgkreis, Bauordnungsamt, Erzberger Allee 14, 36433 Bad 
Salzungen zugänglich. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung finden Sie ebenfalls auf der Homepage des 
Wartburgkreises. 
 
 
 
Bad Salzungen, den 12. Dezember 2025 
 
 
 
Dr. Brodführer 
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